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1 Auf ein Wort

Fachartikel
4	 	Repräsentative	Erfassung,	Aufbe-

reitung	und	Analyse	lebensmittel-
rechtlicher	Bußgeldbescheide		–	 
Teil	1:	Studiendesign	und	Erhebung

7	 	Lebensmittelverschwendung,	
Lebens	mittelverluste,	Lebensmittel-
abfälle	–	aufgebauscht	oder	Fakten?

11	 	Wie	kann	Synchrotron-Licht	
	juristische	Fragestellungen	erhellen?

13	 	Färbende	Lebensmittel	–	Leckereien	
mit	Rettich,	Karotte	und	„Zauber-
blüte“

16	 	Was	hieß	noch	mal	…	Listeriose?

17	 	„Gefahrtiere“	Spinnen	in	
	Deutschland

In eigener Sache
18	 	Was	ist	bei	Fluchtwegen	und	

	Notausgängen	zu	beachten?

Rechtsprechung
20	 	Der	Veröffentlichungsverdacht	des	

§	40	Abs.	1a	S.	1	Nr.	2	LFGB	setzt	
zwingend	eine	Tatsachenanknüp-
fung	voraus;	bloße	Zweifel	an	der	
	Verbotenheit	des	Stoffes	genügen	
nicht

21	 	„Emmentaler”	ist	keine	eintra-
gungsfähige	Unionsmarke

Ordnung und Recht
22	 	Neuerungen/Änderungen	euro-

päischen	und	nationalen	Rechts

Bundesnachrichten
36	 	Fortbildungsveranstaltung	für	

	Lebensmittelkontrolleure	bei	hoch-
sommerlichen		Temperaturen

Repräsentative Erfassung, Aufbereitung 
und Analyse lebensmittelrechtlicher 

Bußgeldbescheide – Teil 1:  
Studiendesign und Erhebung

→	Seite	4
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Lebensmittelverschwendung, Lebens
mittelverluste, Lebensmittelabfälle – 

 aufgebauscht oder Fakten?
→	Seite	7
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Wie kann SynchrotronLicht  juristische 
Fragestellungen erhellen?

→	Seite	11
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40	 	Termine	in	Kürze

42	 	Messekalender	2024

EWFC
43	 	Board	Meeting	–	EWFC	in	Wien,	

10.10.	–	11.10.2023

43	 	Internationaler	Kongress	2023	 
in Wien

komba
49	 	Einkommensrunde	der	Länder

BHF
51	 	haug	bürsten: 

Food	Safety	–	Detektierbare	
	PREMIUM	Hygiene	Reinigungs-
bürsten

Aus den Landesverbänden
52	 	Neues	aus	den	Ländern

Personalnachrichten
60	 	Aktuelles	zu	bestandenen	Prüfungen,	 

Eintritten	in	den	Ruhestand	und	
Weiterem

 Färbende Lebensmittel – Leckereien mit 
Rettich, Karotte und „Zauberblüte“

→	Seite	13

Was hieß noch mal … Listeriose?
→	Seite	16
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